
AeRöm.Kapserl. auch in Germamen / zu Hispa-
nten/ Hungarn undBöheimb Königl. ÄZajesi.

Merunterthänigste l^einonttrarion > Warumb Gülich-und Ber-

gtschc Landstänve zu Abführung deren der verwtttibter Zraw Chur»

fürstin Durch!. etwacom^ctirenderOs^Z-unb reipe^ive

Gkldercn nicht schüwtg/ noch gehalten.

Ad daul^m

Gülich-und Bcrgiichcr Eand-Ständen
dontra

Ihw Shur-Wrsil. Burchl.zuPfalh/als ^)erc;o-
gen zu Gülich und Berg:c.

Betreffend die in dem .Churfürst!. 8cl,emare denen Landstaddcu

angeforderte der verwtttibter Fr. Khurfürstiu Oonl -Gelder,

^um ^.chun^i8 R.cscri^n

ä I^icc. uie^ue d. inclutive« in pun<Ic> ^^eNZtionis.
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WerdmOeuOtgster/ :c.

Allergnädigster Kayser / König und Herz/ Herz!
Emnach an Seithen Ihrer Churfürst!-Durch!.Dero einseitig verhengte Auß-
fchreibungunteranderen mtt auft die Schuldigkeit Deren Landstänoen zum
Beytrag in der verwittibter Fraw Churfurstin Durch!, einbrachten vocal- und
conrru.Vocal - Gelberen gegründet werden will; maßen/ laut deß Churfmstl.

Berichtschreibens, Gülich-und Basische Landstande darin nicht allein verwDget/ sonde-
ren auch selbige auff beyde Hertzogthumben GülichundB-rg versichert/ und deren Zah¬
lung auß denen Lands - domcibunouen zu entrichten angelobt/ mithin auch W'yl. Kaysirs
l.L0l>()l.v? Majest. Glorwürdigstkn Andeuckms die darüber erachtete Ehevorwarden
allergnaOigstconürmiret hatten/ und sonsten auch ein ansehentliches auß solchen Gelberen
Zum Besten des Lands/und dessen vecKarZirung hinverwendet worden wäre.

So müßen Gülich - und Bergische Landstände drßfals diese besondere allerunkerthä-
nigste Anzeig thuen : wasmaßeu Ihrer Churfürst!. Durch!, allein diese Schulden / ihrer
Natur und Eigenschafft nach / abzuführen oblige / darzu aber Landstände weder ex mmra
kL;,leu vebirj, weder auch wegen der beschehener Untmchrifft des von Ihrer Churfürstl.
Durch!, lub n. 19. beygelegten Kevecsa!» schuldig und verbunden seyen-

Und zwarn vor erst ist auß denen alten Landtags Handlungen gnuglamb bekant /
wasmaßen beyde Gülich- und Bergische Landen zu einigem Beytrag in denen vora! und
comca- Vocal - Gtlderen nremahlen schuldig oder gehalten gewesen: wie van bey Absterben
Jhro Churfürst!. Herrn Vattern Philipp Wilhelmen auch Churfürst!. Durch!, büchsiseel.
Andenckens von wegen damahlmverwittibrer Fraw Chur fürstin Durch!. / Denen Gülich-
lmd Bergischen Landsiänden dieserthalb die geringste Zumutkung nicht geschehen: hmg?gm
aber auß denen Landtags vom Jahr i609. laut der Anlag lud u c. zu ersehen ist /
daß damahlen zwarn die Fürst!. Wittib Hermen.Wilhelm.Hochfürsil. Durch!, die Ab¬
führung dessen/was Jhro Vermögder Ehe-Pa6len und sonst des Wittiben Sch» halber
S5 ührete/gesambtm Landstanden recowmenclint/ und darin die Kayser!./Lotharingische
und Bayerische Gesandten sich mcereMret :erwkhnte Landstände aber / daß solches Sie
nicht/sonderen den rechten Erben deren Landen angienge: inzwischen Sie die Früchten
auft denen Ihrer Durch!, in pzKiz cloralibus verb^orbesicten Ktllereyen zu dem End ver¬
kauften laßen wolten/geantwortet: und esbey solcher Antwort sein Verbleib gehabt habe.

Daß auch die von Landsiänden beschchene Unterschrifft deren ChmfWl.
Ehevorwarden vleseibe zu Abführung deren clora! - Gelderen nicht verbindlich mache/ solches
wird sich bey reifferer Verlesung folgender in wahrhafften Umbständen bestchender / mit
prorbocvllarischm ^xrraÄibuz belegter Erzehlung des im Jahr 1698. sich dkßfals geäußer¬
ten ?a6l:i auß denen klaren Rechten/ gNXomneicl, lzuvc! vim^jon, merüczueiu Vicum coullzü-
eemcaäemeexrocrum, annullanr, V0N selbst ergehen; dan/ dohe M ersagttM Jahr 169 s.auffJbw Churfürst!. Durchl. höchstseel. Andenckens ggstes starckeö Zumuthen Wiich»
und Bergische Lanbstände nach vielfältigen velikerarionen die Unterschrlfft des an Seithm
Jhro Churfwstl. Durchl. iub n. ^9. angezogenen Reverses beständig verweigert/ und keiner/
als nach Anlaß des/^^-^. abschrifftllch hiebeygehenden Aussatzes/ zu unterschreibm
sich erklähret - dabey auch unterm ^6. Martii/ laue anljcrmden Lx^Äux ?ro-
rhocollidolleAisIKerdeschlossmunv sich vereinbahret haben/daß/ im Fall Jhro Churfürst!.
Durchl. wegen Unterschreibung obangezogenm kenettes mit Benützungen ferner in sie
tringen / auch ein - und anderer ex meru majoii zur 8ubicrij,rion sich bringen laßen würde /
alsdan der gememsamber5xnclicu5 den dolle^l. Schluß mit dem Zusatz unterthamgst
vorstellen solte / daß dasjenige/ worzu sich ein oder ander ex meru majon g-gen sothanm
Schluß einlaßm würde/ m sich Krafftloß und von keiner Verbindlichkeitwäre.

So stynd selbigen Tags Nachmittags sämbtliche Landstände nacher Hoff hmbeschei-
den - und ist bey der darauff erfolgter Churfürst! ^lentz zu erst dem gemsimn 8ynäico,
welcher das vorhin tub hirr.k. angezogenes pcojeät Landständtfchen ^eversÄliz Ihrer Chur¬
fürst!. Durchl unterthänigsi übergeben wollen/ daffelb zurückgestelt/und demmchsi von
Jhro Cdurfürstl. Durchl. unter ernstlicher domminsciou deß Schwerds/ gefänglicher Hin¬
fuhrung nacher Gülich/ und anderwerter scharffer Andung ggst befohlen worden/ das eoäem
cempvre auff den Tssch von Ihrer Churfürst!' Drl. hingelegtes keverütle zu unterschreiben!
wogegen zwarn der 8)mc!icu5 vorhin cvucluäirter maßen in tieffester Unterthanigkeit vtt-
meldet / unsuimicer btschloften zu seyn/ daß niemand einen anderen Konsens / dan wie sclbi-
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qtt von Landtstanden collegialirer beliebet worden/unterzeichnen/ und dahe einer oder ander
ex meru lnsjori oder auch ton im concra doucZnsum etwas unterschreibenwürde / alisoiche
Uilttrschriffl für unverbmdrlich / auch null und Nichtig gehalten werden soite ; Jndemeaber
hMersagte Jhro Cku' fürstl. Durchleucht mit denen ?ormsZibu8 fortgefahren - daß gem
sehen wolten/rver sichauß ihnen der Uncerfchriffc enezieden und würcklict) zu un¬
terschreiben rviederseylicd weigeren würde ? selbigen wslce man avff Gülich hm-
führen /und den Ropff über die Rling springen lassen ; So haben außer beyden Gü-
lich-unv Bcrglschen vireäoren und eintgen wenigen / weiche sich auff den dolleZial-Schluß
bezogen / und die anverlangte Unterschrift! unterlhänigst clepreciret haben / die übrig- carn
wem PTNX, guäm rcvelcnciall, dahe sie die Wachren bey Hoff verdoppelt gesehen / und
solche harte Lxprelkones von Jhro Churfürsti. Durchleucht gehöret / den vorgelegten ke-

, vel5 gnädigst befohlener Maaßen unterschrieben/die mchrtfte jedoch mit der deutlicher Erklas
kung/ vaßeSnurumb Jhro Churfürsti. Durchleucht höchste Ungnavt / und die angedrü¬
ckt Straffen zu entgehen/geschehenthäte. Und erhellet dieVis 6c incullu8 ^leru8 major noch
mchrerS auß beyden Anlagen lub Ucr.!). öcb. dahe in der ersterer denjenigen / welche die Un- Ur.t). L.
terschrifft gethan / die Erlaubnus von Düsseioorff abzureysm ertheilet / denen anderen aber
der Statt Errett angekündiget/ und Vmnsg der anderter Beylag der Gülifcher Landt-
schHs vlreätoren Thumb Herren Freyhr. von d/menicb die Unterschreibung unter der
Straft auffgegtben wird / daß sonst niemahlen mehr zu Landtag beschrieben werden / und
daraufferscheinen solle ; D^ßgleichen/und zwarn noch mehrers gefchärffter an den Bergischm
Uke^ottnGraffm von blesselrocle zum Stein/mit der Bedrohung ergangen ist / daß ihme
bieChurfürstl.R'sioentz auff ewig verbotten / und der Cammer-Schlüssel benohmenseyn
solle.

Gleichwie nun hierauß sonnen-klar sich ausieret/daß Gülich-und Bergische Nttterbürtige/
welche den auftgetrungenenKever8 unterschrieben / solche Unterschrifftnutfr?y-m unae^wun-
gtnem Wllen Nicht / sondern coaÄive kleru gravi in Virum dontiamem caüenre , Lcliber^.
rarem doniemüs cxclucienre gethan haben ; Maßen kein größerer Zwang fast erdacht werden
kan/ais wanem Mächtiger Chur und Landes-Fürst (welcher seinen LandtS Fürstl. Hohen
kcheä, und Deputation unter einem Ding zu perieiiriren angiebt / auch ohne das seine Be-
bwdungenzuexcguirendie Gewonheithat) unter der schwänsterStraff deß ScbwerdtS/
Wngenschaffr / und dergleichen abschrücklichenAnoungm seinen in eigener Residmtz und
PMsich bchadendm Unterthanen ins Gesicht eine Sach befehlet / welche zu Beybehal¬
te dessen Furstl. Glaubens / Worts/Ke5pe6t,und ^mkorirätgereichig seyn solle : Verbs
enim cvmminacoria inclucunc juitum merum , czuanciorriaconcurrunc : primo: cprocl pericu-
lumcomminarumt!r magnum cleper(ona,vei cie boni8,veI cie mrcxzue. Zecuncio czuocl periona»
HUTcomminarurFrcaliz.gua: poltet exegui. 1>rrio: czuoci lir loliru^exeguimins8 comminarax.

darä. l'utcb. /,?>. 2.1s.
8abeili, /«

lmö loiüm verbale Imperium It.e^i8 caular jullum merum , rzusnäo conßuevit malö rraäka-
re öcopprimere non obeclienrc5.

> darrt. I'ulcb. /oe. cr>. ^ 17.
Wo kan auch solche erzwungene Uncerschreibung die Subtcnbemes keines Sinns ver¬

binden ; dum anima paÄi ex iubleriprione ctecluöti sic cluorum vel plurium in iäem placirunr
5onienlu8. Bevorab dahe nicht allein die Gültch uno Bergische Lanostände in iplb aQu
incullloni8 MNÜ8 , laut vorangezogener HchunÄorum durch den gemeinen 3xnclicum gegen
den Zwang unterchänigst haben prowüiren lassen / sondern auch ferner der Gülischer vireäwr
Thumb-Herz VON dvmenicb, laut der Anlag sub bir. 5. dawiever zieriichst und öffentlich l.irt.5»
cvramblorario Lc 1^eibbu!8 proteüiret hat; proreltacioerenim cjeclsrar, ä concra6tn donleninw.abclle.

^.14.^ 8. ^/. ^
Wiewohl auch ohue dem prorenio,wan von der excepäone merüs ablirabiret würde/dan-

noch deren Unterthanen Obligation zu Abführung deren Vocal-Gklderennuüo jure zu erzwin¬
gen wäre ; Maßen auß obigem säÄo erhellet/wasgestaleen nicht alle bey Hoff gewesme ^and-
ftände den l^.ever8 unterschrieben haben / <^uanclo aurem rraÄsrur 6e ob!igaNtli8bubcliri8citrs
ullzm neceüicaris vel urilirariz pub!ic«e eaulam,major P^r5 non obligat rninorern, nemo tenerur,
^Mgui iponre contenlic.

doclel. ^0/. 4. (<?)?/!?. 1 F.
^arp. ??//???. 14..
dorneu8 ^0/. z.. <7o«^ r 8 l - ^ r -

Jnsonderhetten dahe alhter vorhin colkgialirer beschlossen gewestn / den ^eve» nicht zu
Jii f umers
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Wan nun allergnädigsier Kayser/König/und Hm / Herzl auß hierobigen klar erhellet/
daß Gülich-und Bergische Landstande zu Abführung deren voral-und domrastoral-Gelderen
weder ex narura rei (dahe die hienidrige Landen darzu niemahlen gehalten gewesen ) weder auch
ex subscrij?stone pacstornm Vvralium Vi, ^terügne majoriexrorrä, icteogue l^so jure nulla,schul¬
dig und verbunden seyen : sondern Ihrer Churfürst!. Durchleucht allein obliege / die verwit»
tibte Fraw Churfürstin Durch!, auß den/ durch die 5!orenstnische Gelder acguirirlen / und
rclpcäive von Schulden frey gemachten Graff-und Herzschafften K4eexen, und Ravenstein/
der tn Flanderen besitzender Herzschafft v^mnenstasundsonst im Neapolitanischen gelegenen
Hmschgfften/undübrigen Vomanial-Gefällm zu befriedigen.

Dll-

nnkerschreibm: welches auch die major P.N8 ex post , estam sepostro.vleru , nicht hätte ändes
ren können ; dÜ!N26iu8r)nive!stcaluinvel dolleZiorutn non aluer valeam , guäin st cvlleziali.
rer ^era^gnrur, acleo, m ne>n lutstciar, st ^ostmoctum parricularis donlenlu8 , auc raristLariu tu-
pervenilU.

Xloclc. du/?. 6.1 5^/^/5 n>.
Jndem/wan pro guarro die Churfürstl.^hl-l^Aa sambt angezogenem ^.everz in ttwanä-

her erwogen werden / jv befindet sich wasmaßen Jhro Chursürlti. Durchleucht schon sieben
Jahr vorher in den i69O.cruchttttnEbe-pa<Äcn für sich und dero Erben die Kelwuston, und
Abführung deren vc?ral»und donirastoral-Gelderangelobt / und zur Versicherung/InhaltS
j?ara^ra^)sti : cu«te.

alle ihre eigene keuch!-UNd ^lloclial-.
Gu ther/und Gefüllt firob^^ulbec-i gelteUet haben : gedachter erst sieben Jahr darnach nemb-
lich 1698. darzu erzwungener Kever8 aber/suji^ostraeriam, tecl inconcelzä ÜI1U8 valiäirace.nural-
lein dendonlensutninaMavarionemäese.ablguedonlenlu 8raruum,il!iciram, so dan die5ul).
stclial-Verbürgung deren Landtschafften pro rara lua lediglich auff den Fall / wan dre von Ihr»
Churfürstl. Durch!eucht geftelte tty^ochec unbeyreichlg seyn wurde/in sich entbaittt;

Nun ist aber bey solchen Umbständen auß denen Rech ren offenbahr/ daß Jhro Churfürst!.
Durchleucht selbst als prmci^Iiz vebiroe von denen Landtständen/ weiche omnicasti allein pro
^icle-^ustc >ribu8 zu haltM / das ()uamum inkucle-chilstonem cleäuÄum via execurioniz Nicht übe
zwmgen könntzGestalten auß solcher Vürgschaffl dem vebirori bckändtlich keine ^Qiv zuwach¬
set/für eins.Zum anderen ist offterwehnter Kevers deß außtrückitchm Jnhalts-daß aisdan ererst/
wan die von Ihrer Churfürst!. Durchleucht zur Sicherheit pro st^olsteca gestellt beuäal-und
^üocüal -Güiher und Gefalle unbeyreichig befunden/oder gar ermangeten sollen/ di> Kestiruston
und Zahlung deren l)c>ral -und Lonrra6vta !-Gtlderen in 3ubstclium pro rara zu proestiren seye ;
Diese Unzulänglichkeit ist aber dahier umb soweniger anzuzeigm/und zu befinden / als Jhro
Churfürst!. Durchleucht in Dero Chur-Fürstenthumbenund Landen stattliche Cammer<M<
fäll besitzen ; Neben denen so erweisen die tut, l.icr. d. beyligende KxrraQu8 ?rorocollare8vom
Jahr 1698. wasmaßen / als dazumahlen Jhro Churfürst!.Durchleuchtin Gülich-und Bel¬
gische Landlsiände wegen Unterschlifft deß Reverses eingettüngen/und darauffersagte Stän¬
de unterthämgstgebkttknhaben / Dieselbe gnädigst geruhen mögten / die sloremmische i)oral-
Gelder zu Abtilgungvon ihnWsust cerriz Lvnclirionibuz öc moäi8 übernobmtner Cammer-
dapiralien zu verwenden/ mitunterthänigstemErbitten/selbige alsdan tust üsstem concimonibus
Z5 mc>cii8 vor und nach äbzufübren / HüchstgedachteJhro Churfürstb Durchleucht durch
Dero Hsst-Cantzleren von Xv^ster in Antwort gnädigst ertheilen lassen : sothane Gelder wä¬
ren zuErkauffungderGraffschaffr kleben , und Ablegung deren auff die Herzschaffl Ravm-
stein haffttnver Schulden stelstnirtt/und darunter nicht mehr re8incegra, weilen sie denen dre-
cllroren die Auffkündigung deren dapiraüen bereits hätten thuen lassen - die5ubstäia!-Ver-
sicherung würde nur von Landständen aciinrerim anverianget / Gestalten sie gnädigst gemeint
wären / nach Empfangung deren bloreminischm Gelveren / und Abführung erwehnter
Schulden die gnädigste Fraw Churfürstin wegen der voral -und ^onrrzäoral Gelderen in
beyde Graff-und Hmschafften / welche für solches mehr dan lusticient wären / zu versicheren/
und fokglichen beyde Gülich-und Bergische Landen von der Substäial-Vttsicherung hinwic-
derumb allerdings zu entbinden.

Und dahe nun Jhro Cburfmstl. Durchleucht den Nutzen deren ?!oreminischett Gelderen
in der erkauffter Graffschafft Kleegen und die Erledigung deß auff Ravenstein gehaffteten
Schulden-Last würcklichannoch/und zwarn allein empfinden/so ist auch nichts billigers / als
daß die Abführung deren voral-Gelder auff die frey besitzende beyde Stuck verwiesen werde;
ec> czuoä , st j?ecunia Dc>raÜ8 in rein , stve kunclum versa str , 5unclu8 vel res , äocÄÜ8 esticiarur.
Juxra rexcu8 ex^restv8 2.6. /^. 27. LF/^. 54./^ sto^/.
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Darumb so gelangt an Ew. Kayftri. und König!. Catholische Malest. Amvaldt Gü^
jl'chmnd Bergiger Landtständm allerunterthänigste Bitte / Oieselbe allergnädigst geruhett
inRechtm zuerkennen / daß Ihre Chmfürstl. Durchleucht durch die deßfals einige Jährest
her verhengte Außschreibungenzuviel und unrecht gethan / und das auß dem Landt erhobenes
zci cMm parnX baar zu restiruiren / oder aber denen Unterthanen an den künffttgen Einwil¬
ligungen angedeyhen zu lassen schuldig seye / allergnädigst zu erkennen ' und demnegst ge¬
dachte Seine Principalen/oder vielmehr die Gültch-und Bergische Unterthanen von Ansprach
der verwittibter Fraw Churfürstin vorat-und Abführung deren Derselben angelobter Contra-
tZoral-Gelderen allerdings loßzusprechen .- und hingegen daß Jhro Churfürst!. Durchleucht
auß denen Graff-und Herschafften ^ee^en und Navenstein / fort übrigen 5eu6al-und ^Iloclist.
Cammer-Gefallen der verwittibter Fraw Churfürstin Durchleucht deßfalS zu befriedigen/
schüldig und gehalten seye i oder sonst iguoviz wellon moäo feinen Principen IMtz wreders
fahrenzulassen.

Darüber;c> tt-.

. Majesiäc/rc. :c.

Älleruntertbämgst-trew»geborsambÜer
Gülich-und Bergischer Landtständen

Anwaldt
Lcorz. ?er6. V0N ^Isui.

Lxtra<5bu8 prococolli

Mittwoch den iz.ten l^s)i 1609.
CÜaulula coNcetneN^.

Oclem haben die Gülische / Clevische / Bergtsche und Mä'rckifche jeßö anwesendeRäche die Stände zusammen beruffen /und angemeldt/ daß Unsere gnädigste Fürstin
und Fraw nochmahlen einständigst anhalten thäte/umb Verrichtungdessen/ was
Ihrer Fürstl. Durchleucht ^ pncÄiz Oornlibus» zumWsttumb und sonstengebüh-

unlM/ sich bereit vor diesem gegen Ihre Fürst!. Durchleucht undaUch die Stande erkläret
Mm/ daß der Vorraht und die Gelegenheit jetzo nicht vorhanden / und auch in Ihrer der
Herren Räthe Macht nicht wäre/die geforderte zwölfftausent Cronen und anders zu verrichten/
damit Ihre Fürftl. Durchleucht doch nit zufrieden gewesen sondern so wohl bey der Kayserl.
West, deßwegen Schreiben außbracht / daß durch Lottringtscheund Bayerische Gesandten
(welche sich auch allem darumb auffhielten) deßwegen alle Tage vielfältig lollicitiren ließen;
Jnmaßen auch Ihre Fürstl. Durchleucht ihnen den Herren Räthen hätten ihre procelwionm
inlmuiren / daneben auch eine vest^n-zrion ^ wie undwelchergestaltdaSLeibzucht-und Wit-
tumbs-Hauß / darzu das Hauß Ravcnftein nahmhasst gemacht/gestifftet seyn solle / überge¬
ben lassen ; und dieweil immittels die Hoffhaltung allhie cominuiret würde / auch auff die
sitzgkmclte Gesandte große Küsten tägltchs anzuwenden / welche/wan Ihre Durchleucht con«
renmet/und sich zum Wittumbs-Saeßbegebe / dem künfftigm Herren zum besten verhütet
bleiben köntcn ;

Als sehen Sie die Herren Räthe/mit Vorwissen der Stände für gut an / daß sonderlich
in den Acmbttttn / welche Ihrer Fürstl. Durchleucht m psKiz 6orÄlibuz versi^porkelirt/dahe
auch Dieselbe allbereit alle Früchten und Vorrath in Errett und Verhört gelegt / solche Früch¬
ten Derselben propottionalirer alstZnirt / oder dieweil sich darin beschwäret/verkaufft/ und dar-
außdieverschriebene zwölff tausent Cronen verrichtet / und auch sonsien das Wittumbs-
Hauß/soviel möglich gesilfftet wurde : mit Vorbehalt / daß Ihrer Fürstl. Durchleucht ftey-
stehen Wchey Antritt eines newen Herren/was daran ermangelen würde / ferner zu gesinnm/
und Demfelbem auch alsdan Caurionem usu-sruÄuariaw zu leisten; auch biß daran die auß dem
Hwraths Pfenning baarerlegte zwantzig füvfitausent Cronen (welche sonstjuxta pacAzciora-
l'uemwendtg Jahrs frjst zu restiruiren) pro camione mögten stehen bleiben ; Mit Deroferner
Andeutung/weil diejes alles dem rechten Herren dieser Landen berühren thäte / auch Demleibi-
gm der Küsten Ersparung zum auren kommen würde/daß es derowegen ollen Cbur-und Fürstl.
lmerelllrtm Gesandten umb W'stenschaffe davon zu haben anzudeuten ; dessen sich auch die
Etände/wiewohl Sie damit nichts zuschaffen hätten/also nicht mißfallen läisen.
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So Zhro Lhursiirstl. Durchl. nicht annehmen wollen / sonderen
mir zurück geben /

Betreffend der Landständen unttrthänigsten ^»nlens j wegen der
Churfürstmnen Ourchl. Heyraths - taÄen.

l itt. L.

ibttk.C,

Achdeme der Durchleuchtigster Fürstund Her: / Herr Johan Wilhelm / Pfaltz-
GrafbkyRyem / des H. Röm. Reichs Ertz -Schatzmeister und Churfürst/m
Bayern/ zu Gülich/ Cleve uns Berg Hertzog/ Graf zu Veldentz/ Sponheimb/
der Marek, RavenSberg und Mö- ß / Herr zu Ravtnstein ec. ec. Unser gnädigster

Churfürst und Herr/wegeoDero geliebster Fransen Fr. Gemahlinnen/derauch Durchleuch¬
tigster Fürstinnen und Frawen/ Frawen i^r,« i-ov/üaePfaltz- Gräfin bey Rhein /
deß H. Röm. Reichs Churfürstin/ zu Gültch/Cleve und Berg Hertzogtn / Grafin zu Vel¬
dentz Sponhetmd/ der Marck/ Ravrnsberg und Mörß/ Frawzu R.wi stein zc. Unser gna¬
digster Churfüstinnen und Frawen für Dero Herrn Hr. Vattem deß Groß - Hertzogen
von I^olcana Hochfürst!. Durchl-abzuführenversprochener voral-Gelder sci dreymahl hun¬
derttausend Scudi/al6 wohl auch von Ihro Churf. Durchl. unserem gnadigstenLandS-
Fürsten und Herrn hingegen ggst angelobter vonurion proprer I^upriaz sä hundert tausend
RheinischerGulden / und pro vosrjo dreyßig tausend dergleichen Gulden Jährlichs aä
äie5 virz: obhöchstern. gnädigster Chmsürstittnenuno Frawen/ so lang Dieselbe in unverän¬
dert - verwittibtem Stand verbleiben wird/ mehr nicht/ dan in omnem Lvenrum (da höchst-
ersagter Ihrer Churfürstl. Durchl. nachlaßende ^lloäiä-Landen/Herrschafften/ und LKe-
-Äm darzu nichr zulänglich und luäicienr seyn würden) die Fubiiäisl - Versicherung auff Dc-
'ro hikni^orige beyde Fürstenthumben und Landen / nebst Abzug dessm/ was der übriger
Wchstd-sagter IhrerChurfürstl. Durchl. Cdur-Pfaltz/ Fürstenthumben/ Landen/ Graf-
Änd Herrschaffken im oder ausserdeß Teutschen Reichs gelegen LonrmZenr nach der Reichs

rricul. und deren rcspeÄivc Ertrag darunter seyn wird/ prorscs von Landständen UN»
^terthänigst zu verwilligen gnädigst anverlangt haben/

Also thun zu höchsternanter Ihro Churfürstl. Durchl. NntMhänigstem Kespeöb. und
mehrewr vevorioos . Bezeugung/ohne nachtheilige Gefolg und unabbrückig dem Alten

'.f"

' '

Herkommen/und dieser Landen Privilegien jedoch/ beyderfeiths Gülich- und Bergifche Land. ^'
stände dahin unterthanigst consemirenund verwilligen / daß auft den unverhoffenden/ und
von dem AllerhöchstenGrundgütigm Gott von dessen Landen gnädiglichabwendenden Zu¬
fall/daß Ihre Churfürstl. Durchl. Unser gnädigsterLandsfürst/und Herrivor Dero gelieb-
sten Frawm Fr. Gemahlinnen/ aüch Churfürstl. Durchl ohne Hinterlaßung Erb - Prink»
i icher vclcenclentz mit Todt abgehen würden/hiesige beyde Landen auff die Arth und Weißt
wie es Ihre Kayserl. Majest./ und Ihrer Churfürstl. Durch!» Hm Hn Brüdere und
nn Hochfürstl.Durchl. Durchl. allergnädigstuno respeäive gnädigst genehmen / conlenci.
rm und verwilligen/ und anderster/ auch mehrers nicht/ zur Versicherungvorerwehnter l)o-
rsI-undrespeQivedomrs-vorä.Gelder/ auch an versprochenenJährlichen vosrü Ää
dreyßig tausend Gulden Rheinisch und weither/ auch mehrerS nicht/ alß bloßhin in 5ub6-
äium. prorsrsnach der Reichs-^srricu!, wie vor anerwchnt/ asticiirt/ und verbindlich /
Landstände aber selbst/ noch Dero Erbfolgere/Güthereund Lileäen keines Sinns Rechtens
dafür oblißsc seyn mögen.

LxrraÄu8 ?rorocc>Ui.

klercurü den !6. ^!sn.,69L.^sne auffm Rath-Hauß zuDusieldorff.
Clausiula conccrncnz.

Aublstckttischeretcrinn/ihrkS Orths dafür zu halten/ daß Dero gestriges kelznim i»
?un<Ä0 donsen5Ü8?s<Aorum vorslium nicht allerdings wohl emgenohmen seyn müße/
und dahero sich veranläßet bestünden/daselb dahin zu erlauteren/ und retpeäive zu
änderen/ daß ermelteHaubtstättische bey demjenigen / was sie dem Hr.Hoff-

Cantzlern hierauff als vorhero refcrcnäo zugesagt haben / nach wie vorhin unabwendig be.
stünden/ daßnemblich Sie das» parre SererMm» L!e<Aoä5 comwumcirteS Loncepc des

gan-

? >Nw,.
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geigst anverlangten ^onsen5Ü3fcxcepr^lubvitAul.!Uö!ine!5, was'Ihro Dmc!)!. der
attädlgster Churfütstmnen eütttjclghln ftrners gnädigst zugeben wkr dcn^j zu unter-
schreiben gemeint seyen.' WoraujfnachbefchchenerordentlicherUmbfrag per ^i^vra concluArt worden / bey
ditßsettlgtM vorher gue defundenun Enlwurffdonlen-iüzungeändert zu bestehen-

(Zuoä iptmn k<eiarum Hrn. Hrn. Belgischen Ritterbürtigm.
Welche ohnlang darnach hmwider ^er vc^maros oarauff zurück gebracht haben - daß

sie Mit offtgemelt. Auffsatz f lalviZ commumcaus monittZ^ allerdings sich conformiren thäten»
Worauffveliberzcionepr°evis beschlossen worden, der Herren Bergischer Rttterbütti-

ger avjktzo communicirte mowrazum Austsaiz z excepco talvo verbo: ) mit zu em-
b^lliren und mit denselben zu coutormwen: mithin anzudeuten/ dieftrftiths gut zu befinden/
VkM Hm-Hoff^ Cantzlern Freyh. von Wysir setzt anerwdoncepc ( m punüo t7.onwn5Ü5)
pr-vie vorzubringen/und anbeyzu vermelden: daß Rltterbürtige Landstände die Ckmfmstl.
Hkyrathö- l^Äen anderer Malt nicht unterthgstgenehmen/ und darin mrwtlligM künten/
tswerde dan vorher dmenftlben der Kayscrl./ als wohl auch der Churfüch!. Herren Herzen
Achtren/undKnarrn darüber herau't) gekommener Ort^il^KIorileriluzund ^s>^rvbirion
nachrchtlich vorgezeigt / und anbey abschristtlich commumLirt.Wckchcsalles auch also
folgmds den Herren Bergjschen Ritterbürtigm per OepuraroL mehrt rs reter»rt/und hinter¬
bracht worden.

Dieftmnach ist auffein und anderer beschchene Erinnerung zur Umbftag gefielt wor¬
den: dahe Jhro Ct?urfürstl. Durchl. der Lanc ständen unrerthämgstm Consenz arjrtzo be-
schlHner maßen gnädigst Nicht annehmen / sonderen darauff ernstlich bestehen / mithin
auch daraust in Stände eindringen würden/ den oommumcirlen doniens anvkrlangter
Wßmuntertämgstzu unterschreiben/ und zwam/daß solches bey der ^uäicntz gss^ qlxzch
geschehen müsse/ Lanostänocn gnädigst ernstlich zumuthen und befehlen würden / was a's-
daabey der Sachm zu thun ? und da ein und anderer sich ex meru majvrizur pärcicu^r»
Umerschriffteinlaßen werde/ob allsvlche Umecjchriffl für verbindlich zu halcenstye/ oder
nicht?

Worauffnach weiktäuffigem ^isomren (exeepcizprimixcluobllZ Vvus ) von üllm übris
gm Amv'senoen in der Anzahl vier und dreyßig unammicer beschlossen/und ich anbey cvm.
mitlitt worden/ solchenfalsalsogleich 5eren»üunv »mcerthanigstvorzudringew^l llc^isliter
btschlosftnzu seyn/ den anverlangten (lonlenz anderer gestalt nicht / dan von Laadstän-
dm untetthäntgft bewilliget/und rebettret worden/zu unterschreiben:Mit dem deutlichen
ZM da em und ander sich ex meru majon gsg -n obgkmelttn Schluß zur Unterschrisst ein-
tchnundwürcklichunterschreiben würde/ daß solch? Umerschrifftallerdings für Krasse
Ich und unverbindlich/auchnull und nichlig gehalten werden/ undder Lanvschafft zu kei¬
nem nachteiligen pr-cjuältz gereichen mögt: und dahero zu bitten/ Jhro Chulfmstt. Drl»
geruhen mögten/einen jeden auß Mittel der Landständm dießerthalb bey dem alten Her¬
kommen/ Gebrauch und oblervzntz der freyer (^olle^iitl DeliberaüonUNgeälldttt gnädigst ZU
laßen und darinfals vorgreiffeno/ nichts widiigcs zuzumuthen.

MlcheS allrs also auch lolaends den Hn. Hn. Bergischen Ritterbürtigm xer vepu-
mo5 mehrers hinterbracht und relc,m-l worden.

Es haben hierauff Bergische pel 1)^^05 zurück vermeldt/ daß sich m ommbuz Sc 5m-
zuliz.wlevorgemelt/tnitHn. Hn-Gülischen Ritterbürtigm per rorum allerdings coutor^
nmm thäten.

^lercukiidM 26,k4arm 1698. pvüpranclium.

Bey der Churfürstlichen ^uäientz bey Hoff.
dlauiula concerlicn5.

O haben höchstersagte Jhro Lhurfürstl. Durchl.deroschnfftlichen Auffsatz gnädigst
silbst ttwa durchschm/und mir oarauff fttdigm zurück gegeben /und anbey ggst
vermeldet/daß Ste solchen also nicht annehmen tönten/ noch würden / sonderen
darinfals denen Haublstärtischen/ als welche fSch zu Dero Höchst-Danckmehmi-

WWohlgefallenunterthanigst willigerklährt/ und qnerbottm hätten/ dirß-rthalbden
(lvnlenz yen Jhro gnädigst anverlangter maßen zu unterschreiben / und auszufertigen /
Dno Beyfall Oben müßm; worzu Jhro Churfürstl. Durchleucht auch / wie stuerzeit
in l)ilpsribu§, kundbahrlich gnugsamb befugt/ und nach Inhalt deß Haubt - und Vectra-

Kkkl- ^ uons-
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tionskkecek bemächtiget warm; und hätten Sie dahero den anvttlangmden tlonlenz in
plo, einen für Gültsche/ den anderen für Bergische Ritterbüttige schrifftlich verfassen laßen»
Jmmaßm höchstgem. Jhro Churfürst!. Durch!, solchen gnadigst selbst verlesen wollen /
promeriamfaHum;und haben darauff durch den Freyh. von blu^enporr auß Dero Cabinet
Feder und Dienttn hinunter ins ^uäientz - Zimmer bringen laßen / und demnegst vermeldt:
es hätten Ritterbürtige Landstande solche« also in Dero hohen Gegenwarth also gleich zu
unterschreiben/und der Widersetzlichkeit halber sich wohl zu bedencken- gestalten / wie
Jhro Churfürst!. Durch!. allschon gnuasamb befugt waren / das jenige/ was nach und nach
dießerthalb von Dero künfftigm5uccelloreMdMMColleZUZvoranäo referirt/beybracht und
anvermeldtworden/ auffs allerfcharffesie mit dem Schwerdt / oder sonsten gesänglicher
Einführung nacher Gülich/ oder auch in andere Weegen gnädigst ernstlich zu anden/ und
sonsten das jcnig vorzustellen / worzu sie auß Lands - Fürstl. hoher Macht / und Obrigkeit
befugt / und berechtiget wären -. Sie dannoch fthen wollen/ wer sich auß ihnen der Un-
terschrifft - halben unterthänigst entziehen / und würcktlch zu unterschreiben wieldersetzlich
weigeren würde?

Und als nun höchstgem. Jhro Churfürst!. Durchl. solchemnach beyden Gülich - und
Berg. vireQoren gnädigst ernstlich zugeredt/ daß also gleich unterschreiben sotten ; so hab
höchstersagter Churfürst!. Durchl. Ich in tieffester Unterthänigkeitgehorsambst vermeldt/
in beyden ol!eZU8 unanimirer beschlossen zu seyn / daß niemand einen anderen ^ontenz / dan
wie selbiger von Ritttrbürtigen Landständen dolle^ialirer beliebet worden / unterschreiben/
und zeichnen solte: mit dem Zusatz/ dahe ein/ und andere dannoch ex mem mzjori, oder auch
sonsten cvmra donciizlüm unterschrktden würde / daß allfolche Unterschrifft für nicht ge¬
schrieben und unverbindlich / auch null und nichtig gehalten werden sötte ; worauff dan
auch ersagte beyde Herren Direktoren sich hinwioer bezogen/ und anbey unterthänigst gebet-
ten/ Ihnen in Ungnaden nicht zu vermercken/ daß comra donclusam, wie vorgemelt / den
conler.8 nicht unterschreiben könten;

Denen dan der Freyh. von beerocj zu öorn, der Erbfchenck von vlzrren zu proinkeim,
und Httt von i'nxs zu Dnclenber^ : als wohl auch Bergischer Seithen der Freyh. von
>Vacluenäonclc, zuXVincKelbMlco eingefolgt/und auß angeregten Ursachen nicht unter¬
schreiben könten/ mehrers vermelt/ und allen von JhroEhurstrstl» Durch!, beschehenen jkar-
cken Zureden ungehindert nicht unterschrieben haben ;

Indessen haben Jhro Churfürstliche Durchleucht Bero Geheimben-und Hoff-
Räthen/undsonstenHenenjenigen/sdHoff- Chargen haben/ deß Unterschreit) ms-halber
gnädigst ernstlich zugeredet/und sie dahin veranläßet / und zwaren anfänglich dem Ober-"
Hoff - K4arcbailen Freyh. von >lelle!roä5 mit diesen kormalibus zugesprochen: er ist mein
Rath/und Ober- Hoff^3rckÄ!l,unterschreiber es; und so foreh mit den übrigen Dero
Hoff-knitteren und Herzen Räthen;

Worauff dan Dieselbe/ ohne ichtwas zu melden/ also gleich unterschrieben haben.
Die übrige Hmen Ritterbürtige Landstände aber haben mehren theils sich auffvoran-

gemeltes donclulum der beyder Rittelbürtiger LolleZiorum bezogen/ und Sie dahero/daß
nit unterschreiben könten/gnädigst zu entschuldigen unterthänigst gebettemmitdem Zusatz
jedoch/ weilen es Jhro Churfürst!. Durchl. ablolure gnädigst haben wollen / und befehlen /
so müßen sie endlich umb derhalben Dero Ungnaden nicht einzulauffen/ auß Dero gnädig¬
sten Befehles unterschreiben/ sonderbahr aber der Herz Graffvon ttsnfelä, undFreyh.
von l^renriiL zur Lauvenburg/Freyh. von ^orrenb^cb zu Lracbel, Herz Commenäeur Freyh.
V0N k̂ errernick, Htl Z V0N 5ckzrrenlzelZ, Her: V0N tttllesbeim UNd Mtht ändert Zt. Und ha¬
ben indessen Jhro Churfürst!. Durchl. auch solchemnach das jmig / was der Herz Hoff-
Cantzler wegen vornemblicher Versicherung der gt^idigster Churfürstinnen auff kavenikm.
und k^leeZen, und daß sonsten diese Landen nur evenrualiter in Fubsiäium pro rara gegen übri¬
ge Ihrer Churfürst!. Durchl. Chur-und Fürstenthumben/ Land - Grass- und Herzschafften
davor obüZirt seyn soiten/zu mehrmahlen erhohttnd anvermeldt / undüncerirthat/ gnä^
digst widerhohlter bestattiget.

?ro Lxcra6ku DrocttoLolli.

Iottan. ^acol) Coäonc GÜ-
Uscher Rttterschaffts

L/uäicm.

Jovtt



>.'.?.',z

i^i

'.'V

'Ä«W

'^-Z>5. '^4k,.

'., -i

ÜtÄ

^ '^vt.
l^s>
"' .'"Ä^D!
^ ? .'/ ^ÄlÄÜ^

«H )( izz X

sovisdeN!?. ^rcü 1698. poti prznäium. auMl Rath-HllUß
zu Düsseldorff.

At der Freyh. von Sreinen Veyftins des 'Herzn von 8cbe ;i5rtt5 zu ^ller / und Herzn ^icc»O«
Obristen-Lieutenantvonker^ in des Herzn Cammer - l>rX6stencen von 8cbaezberx
Behausung Mir nachrlchttichbedeutet/vomHerzn Ober-Cammerem Freyh. von
DemamUemcommimrt ZUskyN/ cle ^iancjArc>8erenist>mi^le^oris Mir zu Vermeldet! /

daß die jettige Herzen Ritterbürtige / so den Onlenz ver Churfürst!. HeyrathS besten untere
schrieben haben/wie auch Ich/von hier / nach Belieben abreysen/ und sich nacher Hauß ver¬
fügenkönnen: Die jcnige aber/so nicht unterschrieben hatten/annoch fernerS verbleiben
sollen.

WorauffIch dan also gleich hinwieder geantwortet / vernehmen zu haben / xmuc ve-
mm, daß von denen letzteren keiner mehr in der Statt / sonderen bereits alle verreyftt seyen-
und hab Ich solchemnach den übrigen die vic-ren - Zettulen zugeschickt / und anbey bedeuten
laßen/ daß von hier abreysen konten.

Documenmm don - Lc ?r0reAat!0ni8 in?unAo lulzscri^rionis
ex^rre zreyh.V0tt(^7MlnjLkzur VLschel. Oe ciaro Cöllen 2.Z.Iu1üi698°

ZerenislimuL ^leÄor«

Leich wie Sr. Churfürst!. Durch!. Gülich - und Bergische bey letzterer gemeiner Land¬
tags- Handlung über-und angewesene Landstande von der Ritterschafft fast alle
den erforderten Landständiichen donlens über höchstged. Sr. Churfürst!. Durch!,
mit Dero geliebster Frawen Gemahlinnen/ der Regierenden Frawen Chmfürsttnnen

Durch/, auffgenchte Ehe - bereits unterschrieben und verplttschafftethaben: also wollen
sich auch Ihro Churfürst!. Durchl. zu Dero Gülifcher Lanvständen vire^oren Freyh. von
e/minickzu dlorvemcl, gnadigst qäntzljch versehen/ derselbe werde ohn einige unnüthtge ViK-
culrat solchen donten8ang?stcht dieses kbenfals unterschreiben und mit.verpittjchafften;dahe
sonsien und im w'edrigen unvermuhtenden Ungehorsambs - Fall derjelb wegen deö Ritter-
SWzu I^orvenicb,weder sonsten solang solcher in desten Handen/von nun an/ noch ms
tüchtig nimmer mehr zu Landtagen ferner beschrieben werden solle. Düsseldorff
den i z. IM i6?8.
(s.5.) Johan. Wilhelm Shurfürsi.

Vc. Freyherr von Wyftr.
An

Freyh. von (^yminick zu 5?orvemck.

A Aß gegenwattige Abschrssst mit ihrem wahren Original fieissig cvüanomret und aller-
dings gleich - lautend befunden/ und darauss ex K4ccu Keverenriall die also anbeföhle«

ne Unterschrifft Jhro Hochwürd. Herz (^r! Freyh. von^/mimLb zur Vilchel und
Irreckeim, Thumb-Herz zu Mayntz und Trier gethan/und gleich darauffzu mir dlorsny
und Zeugen kommen/mit (^on-und proccK-lüOn » daß an diese also erzwungene Unter¬
schrifft und Verpiljchirung/als viel Dieselbe der Ritterschafft und löbl. Vatterland zuwie-
der/ nun noch hernechst gebunden seyn/ weniger jemanden hierdurch xr-ejusticirt habest wolle?
mit Ersuchen/ Ihme Herzn domp^renren hierüber eins / oder mehr l)ocumem»6velas
KrumemA für we Gebühr mitzutheilen» Cöllen am Newmarck beym Herzn Gast-
Geberm Ellerman/ oben auffm mittelslen Zimmer nach dem Newmarck - Darüber dan

bey - ui?d angewesen/ Meister Vinccnz Knappenhewer und Joannez Lster? als glaubwürdig-
hierzu erforderte Bezeugen/ im Jahr Christi tausend sechshundert acht und neuntzig/ Mit¬
wochen/so gewesen der drey unözwantziqsterMonathsJulii,umb ungefehr vier Uhrm
Nachmittags.

pro l^xrraäbu stmpüciz prorliocolli (lariori exrenüoneK
huarenuz opus, scmper lalvä) resero Lc arrelkor re^utticu«.

(I..8.) h?enrjou8 l^orkoven ä Viricm pul?licu8 iüpremi Imperial^ damerm
Iuäicu llnmarriLu1acu8 Notarius ^lsQu öc^^neco bris propriis.

Lllf Lx°

l.!re.U°
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UNd rcipeÄive 26.tM iVismi.
Olgendts istauffder Herren Haubstättischen bereits obanerwentes Anbringen / und
Occsiione oesjcn / was Jl)w Churfürst!» Durchleucht wegen deß anverlcmgendm
Lvritens zur Hkyraths-UaÄen gnädigst vermelden lassen/per Majors beschlossen wor¬
den / zum Herren Hoff-Cantzleren (umb mehrere Erläuterung darab zu vernehmen)

HU Emiren ; (wvci iplum lekrum^ivirareniibuz, UNd dMMgst auch folgendts st>lchtS
den Herren Belgischen moieconsuekc» hinterbracht worden.
V Lxpott ist dae^oncepc deß anverlangenden <lvklLN8Ü5 und ^ppro'oanon der Churfürst!.

Heyraths^üennochmahlen mpleno vor-und abgelesen / und dieserthalb gut befundm wor¬
den/ bey der zum HofsCantzleren abzugehen bereits rclolvitter vepmarion ein anderes zu
Wcschwarder Landen weniger xrXjuciicüliches Lonsensuz zu begehren / und mithin
demselben mehrers vorzustellen / daß / nachdeme Jhro Churfürsil. Durchleucht Theils gnä- '
digst selbst / Theils auch durch ermclten Herren Host- Eantzleren die Erklärung gethan haben, Dc W
gnädigst inremiomrt zu seyn / dievomGwß-Hertzogenvon Florentz außzahlende Heyraths- . ^
Gelder zu Ablegung deren auffdie new»anerkauffteGrastschastc Meegen, und restzeÄivc
Hensihaste RavenstemHafftenderCapicsi-Schulden zu verwenden -ob nicht ein mehr zu-
-längliches Mittel ftye/die Gnädigste Fr. Churfürstin der ssettirurivn halber mehrers zu verst- - -
cheren/wan allsolche Oor^l.Gelder zu Ablegung deren auff hiesige beyde FürsHnthumbm/und
Landen Hafftender ansehentlicher Lapiczlien/als sonderbahr das Lottarmgischeauff die Rhent-
Metsterey M-llm und Born/und resi?eÄlve den Zoll zu l/rmunä von hundert tausent Reichs-
thaln' species sprechendes eapicÄhund mehr andere dergleichen zu verwenden ? Gestalten also
mehi höchstgemelte Gnädigste Churfürstin in Krafft und Gefolg deren bey Ubernchmung
der Cammer-^2plc2!ien eingangener donclmonen mehreres gesichert/ und also folglich unvon-
nöthen seyn würde / diese Landen mit femerweitigem newen Last in Fubiläium zu beschwören,
und deß unverlangten Coisscnz halben weiters zu guoclüberiren ; gantzohne auch, und umb
so mehr die Graffschafft ^leeZen, und Herzschafft Ravenstcin / zu diesen Landen nowrie auch
nicht gehörig/und davon gantz inclcpenäem ftynd / und also folglichen was zu derenselbm
Erleichterung durch Ablegung darauff hafftendcn Schulden gerelchig seyn wird / diesen Lan¬
den zum Beschwur nicht anwachsen tönte zc. mit oem Zusatz / daß gemeltcr Herz Hoff-
Cantzler dieses alles wie vorermelt Seiner Churfürst!. Durchleucht also zu hinterbringen/und
zu dessen gnädigster ^ZreZirung alle diensambe Befürberung beyzutragen/ ober doch sonste»
beliebigen möge / andere Mittel vorzuschlagen / wie sie vermeinten / daß Jhro Churfürstl-
Durchleucht mit dieser Landen wenigstem Beschwör gewillfahret werden könte

Als nun folgmdtS der Bergischer 5^nclicu8L5ken, und ich zum Herren Hoff-Cantzle-
AN gefordert worden / so hat derselbe ^lanäaro Serenissimi vermeldt: daß Jhro Churfürsil.
Durchleucht / weilen Dieselbe gnädigst vernehmen / daß Herren Stände mitderkellmon
nicht allerdings fettig wären / denmseiben die Zeit biß morgen / gestalten alsdan ünssssr
zu reieriren gnädigst erlauben thäten mder Hoffnung/ es würden Herren Rltterbümgesich
in pnn6to deß anverlangenden Lonlensüz indessen nähers erklären / und sich darinfa/6 dergestalt
hcrauß lassen / daß Jhro Churfürsil-Durchleucht Ursach haben mögen dabey gnädigst 51-
Äsfaii zu seyn/worzu dän Herren Rittcrbürtige sich umb so viel balders zu entschlieffen / weilen . ...
Ihre Churfürsil. Durchleucht gnädigst inrenrionirt seynd / auch bereits derentwegen mit dem
SMn^°°^r«^ttdabm, d»vom Gwß-Htttzogen von Florentzaußzahkndc Chur. --WH»»,." -»ur!iI.Oa»l-G-lcerdas-lbji-nnachundnachzuempfangen / undselblgezur Ablagungderen
auffdie Groffjchaffr ^ee^en, und Hersschafft Ravenstein Hafftender Schulden zu verwen- i . - ..
den ;' Gestalten dcmnechst die Gnädigste Churfürstiu und Fraw der kelwmion vvrib hal- -
ber auffdbgemelte beyde Oerther zu versicheren ; Also daß deßfals die 5ecuricät anst diese Lan- ^ . ,
den nur allein in Zublicsium vel pro rara gegen die übrige Chur-Fürstenthumben/ und Landen
gnädigst anverlangt würde: mit der beygefügter Fmcemivn, daß Jhro Churfürst!. Durch- '
keucht gantz nicht gemeint wären/der Herren Ritterbürtigen Ihre Petson und Güthere darun- ' -
tereiniges Sinns zu verbinden / deßfals dan auch dieselbe wohl gesichert seynd / undsich
gnuasamb beständigpr^camioniren mögten; "' .

Nachdeme nun folgendes ermclter Her! Hoff-Cantzler den Herren und mich zu
sich forderen lassen / hatderselbunS mehrers bedeutet : Jhro Churfürst!. Durchleucht alleS
außführlich hinterbracht zu haben / und hätten Jhro Churfürst!. Durchleucht ihtm gnädigst ^ .
auffgeben / uns beyden Nahmens der Herren Ständen hinwider zu bedeuten , daß Jhro
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Chmfürstl. Durchleucht wegen Empfang-auch Außzahlmnd Verwendung der Chmfürstß
Vocat-Gelder/wie bereits mehrcrsanerwehnt worden / mit dem Juden ^ron Leer schließlich
crsäirt hatten / also daß darinfals nit mehr re5 imegra wäre / und folglich Jhro Churfürst!»
Durchleucht die Gelder zu Ablegung hiesiger Cammer^apiralien umb so weniger hmverwen-
W/undem^loyren lassen könten / weilen ermeltcr ^ron Leer den Ravensteinsund ^iee^
scheu erkoren alschon diedspiralia auffgekündiget / und bereits darauff einige Zahlung ge¬
than hätte ; mit dem Zusatz / daß Jhro Churfürst!. Durchleucht angeregte Gelder zu Zah¬
lung hiesierCammer-^pirallen gnädigst gern hätten verwenden lasten / wan Hmen Stän¬
de dießerthalb gleich bey Anfang deß Landtags / und dahe derentwegen rez annoch WceZra ge¬
wesen / den Vorschlag gethan hätten/anitzo aber seye es dißfals zu späth»

I^ercurii dM ^6.ttN ^lartü 5698»
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es»Nd haben stch diesemnegstdie guß beyden coilcA»- darzu per m-zorz außgefehme Sems
vepman, benentlich der Freyherz von und zu Leeroch. und Jägermeister von ttompek^

als wohl auch der Frcyherz von V^ÄclnenäoncL zu Winckeihaußen / und Freyher: von
5chzrrw!zerg,neben6 beyden gemeinen F/ncheixnachcrdem Hoff-Cantzleren verfügt / und dem¬
selben Beysems darzu gerretcenen Herren Cammer-LlTfiäentm Freyherren von TcKaesberA
und Herren Obristen Freyherren von ttvcbücclen,die (^omenrü de^ demselben zugleich morchn«
sclleZenäRm vorgezeigten Entwuchs ^ontcn5Ü8, Inhalts der Bchlagtül? 41. mehrerS
reüt'at/und anbey bchärendersucht/semesOrthS es dahin zu befürderen/daß Jhro Churfürst!.
Durchleucht solches alles also gnädigst zu aZreZücn/und anzunehmen geruhen mögten.

Ais nun wohlbesagter Herz HossCantzier/voranermelten Entwurffperromm gelesen / so
halderse/b p^vüs dch-ichkus mw solchen zurück gegeben / und anbey vermelt / von Ihm
Churfürstsi Durchleucht hierunter führender gnädigster Zmemion vorher schon gvugsamb m°
iormirt/und gesichert/und anbey auch dahin vorläuffig gnädigst befelcht zu seyn / Herren Rit-
tttbürtiM vexmanL zu vermelden / dqß zwam Jhro Churfürstl. Durchleucht gnädigst ge-
Mint wären/auch derentwegen mit dem Juden Leer crsÄirt hätten / die Florentinische
Wernachundnach zu empsangen/und damittcndieauff Ravenstemund ^leeZenhafftmde
Qpirzl-Schulden abzuführen/gestalten demnegst Jhro Churfürstl. Durchleucht die gnädigste
Churfürstin und Fraw wegen der anbragter t)ora!-und relpeÄivc dvNtraäocal-GelderMkhs
ms zu versicheren / und also folgltchen diese beyde Landen/in mehreren? Betracht jetztbemelte
beyde Herzschastten für solches alles mehr dan gnugsamb üiKicienc siynd / v«s dcßfals zuge-
Mheterund übermehmendcr 8ubl^iat. Versicherung hinwieder allerdings zu entbinden / und
loszusprechen; Es kämen aber Jhro Churfürstl. Durchleucht/obzwarn Dieselbe dahin gnä¬
digst imcnnomtt wären/sich darzu per moäum ComraHäz nicht binden/noch oKIlZtren / weni¬
ger annoch geschehen lassen / daß solches per moclum Lonciirioniz dem Lvntenlüi inlerirt/und
dabey prXcavirt werde : weniger annoch gnädigst annehmen/und verstatten/ daß Dero Nea¬
politanische vomainen und Liften/als wohl Dero Flandrische Herzschafft x^wnenchk! (als
wormittm Herren Gülich-und Bergische Landlständc/noch diese Landen gar nichts zu schaf¬
fen ) in angeregtem Lonlen? mit angezogen / und dabey zu mehrerer s-curirät der Churfürstin-
nen concZmonanäo gestelt werden; dabey ferners hinzusetzend/daß/gleichwieJhro Churfürst!»
Durchleucht mit Hieselbst anwesenden Florentinischen Abgesandten Herren eommenä^rorm
velkene dm donlenz communicitter Maßen vorabscheiden lassen ; Also auch Jhro Chur-
fW.Durchleuchtkein anderes Formulare Lon5en5ch umb so weniger gnädigst annehmen/und
Jhro vorschreiben lassen känten / weilen es solchenfals newe^ontentzimmit ermeltem Her¬
ren dommenä^oren velbene veranlassen / und demselben anbcy die Sach mehrers äukiös
gemacht werden dörftte ; Es wäre nur darumb zu thuen/damitten deß Groß-Hertzogen von
^oscanzHochsürstl.Durchleuchtdasjenig/ wasdeßfals beyden Heyraths Lten chpubrt
wrden/zugesagter maßen nchmplilt/und bewerckstrlligkt / und es also mehrers eine
tlit/dan einige Verbindtlichkeit wäre : mit dem Vermelden /
"-und werden Ihre Churfürstl. Durchleucht so wohl bey der kelarion gnädigst so mündlich/
ü!6 wohl auch bey darüber heraußgkbenden L.elo!mionil)U5 schriffelich gnädigst anregen unk
tzttßchcren / daßSiegnädigstgemeint seyen / die Ravmsteimsche und Mische Schulden5!l t ^ vor-
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vorher abführen/und demnegstdie Gnädigste Ehurfürstin und Fraw / wie vorangemelt/lmr-
ausf versicheren känten: aber exczuliz sme memoraris nichts beysetzen / noch anregen lass
sen; und weilen Haubt Stättische/beyderseits^lle^ioium.Jhro Churfürst!» Durchleucht
bereits untttthänigst referirt und zugesagt hätten / den conlens von Deroselben gnädigst an-
verlangter Maßen /excepttZ velbiz, «as eewan geschehen möge/ zu unterschrei¬
ben/und zu bewilligen ; So mögten sich Herren Ritterbürtige darinfals nähers begreiffm/
und also folglichen eviriren/daß ihnen darunter kein prXjuäitz zuwachsen möge ; dan einmahl
«Mro Churfürst!. Durchleucht sonsten den Haubt-Stättischen den Beyfall geben / mithin
auch folgendtS solÄ)e Mittelen und Weege ergreiffen wurden / dielHerren Ritterbürtige mit
darzu zu vermögen/wie es die Erhaltung Dero Landts-FürstlicherHochheit / und
mfordmn/undecheiftben thäte. ^c°

Vro LxrraÄn PrococoIIi

s. ^sac. Ooclone GÜltschtt
Rttterschaffts
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